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VORSCHLAG 

Absender: Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der 
Europäischen Kommission 

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Union 

Nr. Komm.dok.: COM(2020) 780 final 

Betr.: ANHANG des Vorschlags für einen BESCHLUSS DES RATES zur 
Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europäischen Union im 
Gemeinsamen Ausschuss, der durch das Abkommen über den Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
eingesetzt wurde, im Hinblick auf den Tag zu vertreten ist, ab dem die 
Bestimmungen des Teils Zwei Titel III des Abkommens auf 
Staatsangehörige Islands, des Fürstentums Liechtenstein, des 
Königreichs Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
anwendbar sind 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2020) 780 final. 
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ANHANG 

des 

Vorschlags für einen BESCHLUSS DES RATES 

zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europäischen Union im 

Gemeinsamen Ausschuss, der durch das Abkommen über den Austritt des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft eingesetzt wurde, im Hinblick auf den Tag zu 

vertreten ist, ab dem die Bestimmungen des Teils Zwei Titel III des Abkommens auf 

Staatsangehörige Islands, des Fürstentums Liechtenstein, des Königreichs Norwegen 

und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anwendbar sind 
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ANHANG  

 

Beschluss Nr. .../2020 des mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses 

vom … 

zur Festlegung des Tags, ab dem die Bestimmungen des Teils Zwei Titel III des 

Abkommens auf Staatsangehörige Islands, des Fürstentums Liechtenstein, des 

Königreichs Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anwendbar sind 

DER GEMEINSAME AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 

und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft1 (im 

Folgenden „Austrittsabkommen“), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 33 Absatz 1 des Austrittsabkommens finden die auf Unionsbürger 

anwendbaren Vorschriften für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

nach Teil Zwei Titel III des Abkommens auf Staatsangehörige Islands, des 

Fürstentums Liechtenstein, des Königreichs Norwegen und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft Anwendung, sofern diese Staaten einerseits entsprechende auf 

Unionsbürger anwendbare Übereinkünfte mit dem Vereinigten Königreich und 

andererseits entsprechende auf Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs 

anwendbare Übereinkünfte mit der Union geschlossen haben und anwenden. 

(2) Gemäß Artikel 33 Absatz 2 des Austrittsabkommens legt der Gemeinsame 

Ausschuss nach Notifikation des Tags des Inkrafttretens dieser Übereinkünfte durch 

das Vereinigte Königreich und die Union den Tag fest, ab dem die Bestimmungen 

des Teils Zwei Titel III des Abkommens auf Staatsangehörige Islands, des 

Fürstentums Liechtenstein, des Königreichs Norwegen und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft anwendbar sind. 

(3) Die Union hat mit Island, dem Fürstentum Liechtenstein und dem Königreich 

Norwegen2 sowie mit der Schweizer Eidgenossenschaft3 entsprechende 

Übereinkünfte geschlossen, die auf Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs 

anwendbar sind. Das Vereinigte Königreich hat mit Island, dem Fürstentum 

Liechtenstein und dem Königreich Norwegen4 sowie mit der Schweizer 

                                                 
1 ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
2 Beschluss Nr. [...] des Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Änderung von Anhang VI (Soziale 

Sicherheit) des EWR-Abkommens. 
3 Beschluss Nr. [...] des mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 

Freizügigkeit eingesetzten Gemischten Ausschusses zur Änderung von Anhang II dieses Abkommens 

betreffend die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. 
4 Abkommen über Vereinbarungen zwischen Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich 

Norwegen und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland nach dem Ausscheiden 

des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, dem EWR-Abkommen und anderen 

aufgrund der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union geltenden 

Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den EWR-EFTA-Staaten, unterzeichnet in 

London am 28. Januar 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.DEU&toc=OJ:L:2020:029:TOC
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Eidgenossenschaft5 entsprechende Übereinkünfte geschlossen, die auf Unionsbürger 

anwendbar sind.  

(4) Angesichts der Notifikationen des Tags des Inkrafttretens der in Erwägungsgrund 3 

genannten Übereinkünfte durch das Vereinigte Königreich und die Union sollte der 

1. Januar 2021 als der Tag festgelegt werden, ab dem die Bestimmungen des 

Teils Zwei Titel III des Austrittsabkommens auf Staatsangehörige Islands, des 

Fürstentums Liechtenstein, des Königreichs Norwegen und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft anwendbar sind —  

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der 1. Januar 2021 wird als der Tag festgelegt, ab dem die Bestimmungen des Teils Zwei 

Titel III des Abkommens auf Staatsangehörige Islands, des Fürstentums Liechtenstein, des 

Königreichs Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anwendbar sind.  

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seines Erlasses in Kraft.  

Brüssel, den ... 

Im Namen des Gemeinsamen Ausschusses  

Der gemeinsame Vorsitz 

 

                                                 
5 Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger nach dem 

Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und dem Abkommen über die 

Freizügigkeit von Personen, unterzeichnet in Bern am 25. Februar 2019. 
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